
Sehr geehrter Abgabepfl ichtiger!

In der Marktgemeinde Vomp ist zur Messung des Wasserverbrauches der Einbau von Wasserzäh-
lern in die Trinkwasseranschlussleitung der Verbraucher vorgesehen.

In der Regel sind folgende Zählergrößen ausreichend für:

 - Nennleistung 3(5) m³/h für ca. 1 bis 10 Wohneinheiten
 - Nennleistung 3(7)m³/h für ca. 8 bis 15 Wohneinheiten
 - Nennleistung 7(10)m³/h für ca. 15 bis 25 Wohneinheiten

Die richtige Wahl der Nenngröße des Zählers ist entscheidend für die Messgenauigkeit der bezo-
genen Wassermengen in m³.

Achtung! Erfolgt eine Feuerlöschversorgung über die Hauswasserinstallation (z.B. bei Betrieben, 
Wohnanlagen, etc.), muss dies bei der Wahl der Größe des Zählers berücksichtigt werden.

Die Auswahl der Nenngröße des Wasserzählers sollte in Normalfällen wo keine Feuerlöschversor-
gung abzudecken ist, ausschließlich durch die Marktgemeinde Vomp erfolgen.

Von Ihnen müssen im Zusammenhang mit dem Einbau des Wasserzählers die auf dem beiliegen-
den Blatt angeführten Grunddaten, Angaben und Bestätigungen beigebracht werden.

Die Marktgemeinde stellt dem von Ihnen beauftragten konzessionierten Installateur einen Was-
serzähler samt Nebenanlagen (Wasserzähler, Wasserzählereinbaugarnitur und Plombierschel-
len) zur Verfügung. Dieser baut daraufhin auf Kosten des Objekteigentümers die notwendigen 
Anlagenteile ein und stellt nach erfolgter Dichtheitsüberprüfung das entsprechende Prüfzertifi kat 
aus.

Die Marktgemeinde verrechnet künftig die vorgesehene Zählermiete.

Information
Hauswasserzähler



Von der Marktgemeinde erhalten Sie das

Wasserzählerfabrikat der Fa. Bernhardt‘s Söhne GesmbH, Wien

Bei Zählerkauf durch die Anschlussnehmer können diese in der benötigten Größen über die 
Marktgemeinde Vomp bezogen werden. Preisauskunft erteilt Ihnen die Gemeindekasse, Tel. 
05242/63237-15, oder buchhaltung@vomp.tirol.gv.at

Nach dem Einbau ist sofort die Fertigstellungsmeldung bei der 
Marktgemeinde Vomp abzugeben!

Sollten Sie weitere Fragen haben, so stehen Ihnen für kompetente Auskünfte folgende Per-
sonen zur Verfügung:

Kathrin Steinlechner, Tel. 05242/63237 - 25
Thomas Klappacher, Tel. 05242/63237 - 24
Sabrina Brugger, Tel. 05242/63237 - 19



Name des Anschlussnehmers:

Anschrift des Rechnungsempfängers:

Gr.Nr. der erschlossenen Liegenschaft: Anschrift der erschlossenen Liegenschaft (Wasserverbraucher):

> Art des Wasserverbrauches

 Haushalt  Landwirtschaft ohne Subzähler
 Gewerbe  Landwirtschaft mit Subzähler

> Anzahl der angeschlossenen Wohneinheiten

bei Gewerbebetrieben max./min. Wasserbedarf je Tag                        und Stunde

> Angaben zum Wasserzähler (bei mehreren - getrennt nach WZ):

Fabrikat/Erzeuger
Lieferant
Bauart
Nennleistung
Fabr. Nr.
Datum des Einbaus
Zählerstand nach Einbau
örtliche Lage/Einbaustelle des WZ

ACHTUNG!! FORMULAR WIRD NUR VOLLSTÄNDIG AUSGEFÜLLT ANGENOMMEN!!

Angabe über eine bestehende Eigenwasserversorgung Angabe über eine bestehende Regenwassernutzungsanlage

Vom Anschlussnehmer nach dem Hauswasserzählereinbau
beizubringende Angaben und Bestätigungen



Erklärung des befugten Unternehmers (Installateur), dass der Einbau der Wasserzählereinbaugar-
nituren, der Wasserzähler sowie der gesamten Hauswasserstation folgenden Punkten entspricht:

• sach- und fachgerechter Einbau
• Einhaltung der einschlägigen ÖNORMEN
• Einbau an leicht zugänglicher und erreichbarer Stelle
• strikte Einhaltung der gültigen Wasserleitungsordnung der Marktgemeinde Vomp
• Druckstufe der Anlage bis zur Druckreduzierstation zumindest Druckstufe PN16-

Datum: Firmenmäßige Fertigung/Stampiglie:

Folgende Beilagen, die von einem befugten Installateur auszufertigen sind, sind der Markt-
gemeinde Vomp vorzulegen:

 > Firmenmäßig gefertigtes Protokoll über die erfolgte Dichtheitsprüfung und Bestätigung der 
Dichtheit der gesamten Anschlussleitung im Bereich Hausanschlussschieber bei der Hauptlei-
tung bis nach dem Wasserzähler (als Beilage anzuführen)

 > Erklärung/Bestätigung des befugten Unternehmers, dass sämtliches zum Zwecke der Ver-
sorgung der Liegenschaft bzw. der dort befindlichen Wasserverbraucher, aus der öffentlichen 
Wasserleitung bezogenes Wasser über den/die eingebauten Zähler gemessen bzw. erfasst 
wird (als Beilage anzuführen)

 > Sollte die Wasserversorgung, ohne Unterschied ob Trink- Feuerlösch- oder Brauchwasser 
nicht zur Gänze über die öffentliche WVA erfolgen, sind detaillierte Planunterlagen ein-
schließlich technischer Beschreibung über die Gesamtversorgung beizubringen (als Beilage 
anzuführen). Zusätzlich ist eine Erklärung/Bestätigung des befugten Unternehmers darüber 
vorzulegen, dass keine Verbindung mit dem öffentlichen Versorgungsnetz der Marktgemeinde 
Vomp, besteht (als Beilage anzuführen)

 > Sollte der/die Wasserzähler nicht über die Marktgemeinde Vomp bezogen werden ist eine Be-
stätigung hinsichtlich

 xErfüllung der Forderungen des Maß- und Eichgesetzes
 xZulassungsbezeichnung
 xZulassungszeichen
 xÖVGW-Zulassung
 xÖNORM B 2535 - Entsprechung

beizubringen.

Im Übrigen wird auf die gültige Wasserleitungsordnung und/oder Wasserleitungsgebührenordnung 
der Marktgemeinde Vomp verwiesen.

Die Anschlussnehmer werden ersucht, sofort nach erfolgtem Einbau des Hauswasserzäh-
lers die entsprechenden Unterlagen der Marktgemeinde Vomp vorzulegen.



....................................................

....................................................

....................................................

....................................................
(Absender/Bauherr)

An den
Bürgermeister der Marktgemeinde Vomp
als Baubehörde I. Instanz
Dorf 69, 6134 Vomp

Vomp, am ...............................

Meldung Installation Hauswasserzähler
und Beantragung der Freiwassermenge für Gärten

Als Eigentümer des Gebäudes Vomp
gebe ich bekannt, dass ich die Installation des Hauswasserzählers für das genannte Objekt vor-
nehme.

Des weiteren beantrage ich für den unbebauten Teil der Gp.

bzw. für die unbebaute Gp.                                    die entsprechende Freiwassermenge für den 

Gartenteil von                      m².

Mit freundlichen Grüßen

Meldung Installation Hauswasserzähler
und Beantragung der Freiwassermenge für Gärten


